



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Gewerbesteuermessbescheid… vom… für Frau/Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Mitüberlassung von Hochregalen in einer vermieteten Logistikhalle - § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

den angefochtenen Gewerbesteuermessbescheid dahingehend abzuändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in Höhe von … € gewährt wird und der Gewerbesteuermessbetrag auf 0,00 € festgesetzt wird.    

Begründung:
Der angefochtene Gewerbesteuermessbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Sie haben zu Unrecht die Anwendung der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG verneint.

Zunächst sind Sie zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den Hochregalen um Betriebsvorrichtungen und nicht um eigenständige Gebäude bzw. Gebäudebestandteile handelt. Die Hochregale sind auch nicht unentgeltlich überlassen worden. Allerdings ist die Mitvermietung der Regale unentbehrlich gewesen (qualitatives Kriterium). Hierfür spricht, dass es sich bei der Logistikhalle um eine anders nicht wirtschaftlich sinnvoll nutzbare Spezialimmobilie handelt, sowie dass die Regale fest mit dem Grund und Boden verbunden sind. In quantitativer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der Neuregelung in § 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. c GewStG von einer relativen Geringfügigkeitsgrenze i.H.v. 5 % auszugehen, die im Streitfall unterschritten war (so im Ergebnis auch (FG Münster, Urt. v.  12.3.2025 - 10 K 1656/21 G; Rev. eingelegt, Az. des BFH: III R 11/25).

Im Hinblick auf das vorgenannte Revisionsverfahren gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
